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Mehr Netto 

Altersvorsorge teils steuerfrei
Die Tarifbeschäftigten dürfen sich bei den Bezügen für den Monat April 2008 über eine unerwartet höhere Nettoauszahlung freuen.

Hintergrund ist die gesetzliche Regelung des Jahressteuergesetzes 2007, mit der die vom Arbeitgeber umlagefinanzierte Altersvorsorge (im Bereich des öffentlichen Dienstes also die VBL) schrittweise steuerfrei gestellt wird.

Im Gegenzug wurde die nachgelagerte Versteuerung der späteren Betriebsrente eingeführt.

§ 3 Nr. 56 des Einkommenssteuergesetzes stellt Umlagen des Arbeitgebers von Höhe von bis zu einem Prozent der Beitragsbemessungsgrenze steuerfrei.

Für das Jahr 2008 sind das bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 63.600,00 € jährlich 636,00 €, die auf alle Kalendermonate verteilt werden. Somit ist die vom Arbeitgeber gezahlte Umlage im Jahre 2008 bis max. 53 € monatlich steuerfrei. 

Die Steuerfreistellung wurde erstmalig mit den Bezügen für den April 2008 rückwirkend ab Januar 2008 berücksichtigt, so dass ein höherer Auszahlungsbetrag als gewohnt zustande kommt.

Zukünftig wird ein monatlicher Freibetrag in Höhe von max. 53 € bei der Feststellung der Steuerschuld berücksichtigt. 
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